
 
 

GR HR DI Georg TOPF 16.11.2023 
 

A N T R A G 
zur 

Dringlichen Behandlung 
 
 
Betreff: Aktualisierung und Fortsetzung des Sachprogrammes Grazer Bäche 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! 
 
Das Sachprogramm Grazer Bäche ist ein Arbeitsprogramm, welches als wesentliches 
Ziel die Hochwassersanierung der Grazer Siedlungsräume zum Inhalt hat. Die 
Bearbeitung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land und Bund. Dabei 
gilt die Prämisse, neben dem Hochwasserschutz – im Sinne eines ganzheitlichen 
Planungsansatzes – auch die ökologische Funktionsfähigkeit sowie Erlebbarkeit für 
die Bevölkerung wiederherzustellen. 
 
Folgende wesentliche Ziele wurden formuliert: 

- die von Hochwasser betroffenen Bauobjekte schützen 
- die ökologische Funktionsfähigkeit der Bäche wiederherstellen 
- die Bäche als Naherholungsraum für die Bevölkerung erlebbar machen 
- das Kanalsystem der Stadt entlasten 
- die Naturverbundenheit der Grazer Bevölkerung stärken 
- die Bäche wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken 

 
Im derzeit aktuellen, zur Verfügung stehenden Sachprogramm sind die Baumaß-
nahmen mit der jeweiligen Benennung des Baches, der erforderlichen Arbeiten und 
des vorgesehenen Umsetzungszeitraumes bedauerlicherweise nur bis zum Jahr 2021 
angeführt, sodass eine Aktualisierung und Fortsetzung des für die Daseinsvorsorge 
notwendigen Hochwasserschutzes höchst geboten sind. Nach den Hochwasser-
ereignissen im heurigen Jahr wären dies insbesondere auch Maßnahmen, z.B. im 
Bereich des Ragnitzbaches und des Stiftingtalbaches - auch im Zusammenhang mit 
der dort vermehrt auftretenden Hangwasserproblematik. 
 
Namens des ÖVP-Gemeinderatsclubs stelle ich daher folgenden 
 

D r i n g l i c h e n    A n t r a g: 
 
Der Grazer Gemeinderat möge beschließen: 
 
Die für das Sachprogramm Grazer Bäche zuständige Stadträtin Mag.a Judith 
Schwentner wird um Prüfung ersucht, inwieweit die nach wie vor erforderlichen Bau-
maßnahmen im Bereich des Ragnitzbaches und des Stiftingtalbaches in einem aktu-
alisierten Programm dargestellt und fortgesetzt werden können. 
 
Bis zu der im Jänner 2024 stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Stadt- 
und Grünraumplanung ist ein diskussionsfähiger Entwurf vorzulegen. 


